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Neuer Weg 7 + 9, 28816 Stuhr, Telefon  (04 21) 56 07 98,  Fax (04 21) 5 66 90 02  

sekretariat@gs-stuhr-moordeich.de  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern in der Zeitung 

Sehr geehrte Eltern, 

anlässlich verschiedener Veranstaltungen möchte die lokale Presse Fotos aus dem Schulleben 

unserer Schule veröffentlichen: 

Damit auch Ihr Kind auf so einem Foto in der Zeitung abgebildet werden darf, ist Ihre Einwilligung 

als Erziehungsberechtigter/Erziehungsberechtigte notwendig. Die Erteilung der Einwilligung ist 

freiwillig. 

Sie haben keinerlei Nachteile dadurch, wenn Sie die Einwilligung nicht erklären und können eine 

bereits erteilte Einwilligung für die Zukunft widerrufen. 

Die Fotos, ggf. mit Angabe des Vor- und Zunamens, würden in folgenden Zeitungen veröffentlicht 

werden: Delmenhorster Kreisblatt, Syker Kreiszeitung, Weser-Kurier und Weser-Report  
 
 

_____________________________ 

                  Schulleiter 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich/Wir habe/n dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden, dass 

mein/unser Kind:  

…………………………………………………………………………………. 

             Name und Zuname der Schülerin/des Schülers 
 

im Rahmen von Zeitungsartikeln, in denen über das Schulleben berichtet wird, auf Fotos erscheinen darf.  

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen kann/können. 
 

Ich/Wir bin/sind mit  

 der Veröffentlichung von Fotos 

 der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens 

 nicht einverstanden 

 

meines/unseres Kindes in der lokalen Presse einverstanden.  

 
………………………………………………………………………………….……………………………………. 
Datum, Ort und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 

Bei gemeinsamen Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich. 
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Hinweise für die Schule 

• Bei der Einstellung von Fotos Minderjähriger, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der 

Einwilligung der Erziehungsberechtigten auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 

• Wenn beide Elternteile personensorgeberechtigt sind, ist die Einwilligungserklärung von beiden 

Elternteilen einzuholen. Sollte ein Elternteil jedoch gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, reicht 

es aus, wenn der andere Elternteil dessen Einverständnis bestätigt. 

• Erteilen die Erziehungsberechtigten ihre Einwilligung nicht, darf das dazugehörige Kind nicht mit 

einem „schwarzen Balken“ unkenntlich gemacht werden, da dies stigmatisierend wirkt. 

• Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn ursprünglich beide Eltern eine 

Einwilligung erteilt haben. 

 


